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Ministerrates oder den Beschlüssen höherer Volksvertre
tungen widersprechen, aufheben.

(3) Verstoßen Beschlüsse von Bezirkstagen gegen Ge
setze und Verordnungen oder Beschlüsse der Volkskam
mer oder des Ministerrates, so bereitet der Ständige Aus
schuß für die örtlichen Volksvertretungen die Aufhebung 
dieser Beschlüsse durch die Volkskammer vor.

§4
Der Ständige Ausschuß für die örtlichen Volksvertretun

gen nimmt Berichte über die Arbeit örtlicher Volksvertre
tungen entgegen und gibt Hinweise zur Verbesserung ihrer 
Tätigkeit. Er gewährleistet die Auswertung und Verbrei
tung der besten Arbeitserfahrungen der örtlichen Volks
vertretungen. Er gibt ein entsprechendes Publikations
organ heraus.

§5
Der Ständige Ausschuß für die örtlichen Volksvertretun

gen entscheidet über
a) Meinungsverschiedenheiten zwischen örtlichen Volks

vertretungen, soweit diese nicht durch die nächst
höhere Volksvertretung entschieden werden können, 
und

b) Beschwerden der örtlichen Volksvertretungen, ihrer 
Kommissionen und Abgeordneten wegen Behinde
rung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

§6
(1) Der Ständige Ausschuß für die örtlichen Volksver

tretungen stellt Richtlinien auf

7*


	§6


